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Aus dem Gemeinderat 

 

Abstimmung über Vertrag mit Wintersingen muss wiederholt werden 
 

Am Montag machte ein Einwohner den Gemeinderat von Nusshof auf einen möglichen 
Verfahrensfehler an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2023 aufmerksam, weil nach 
den Abstimmungen über die verschiedenen Anträge keine Schlussabstimmung durchgeführt 
wurde. Im Zuge der Abklärungen mit der Stabsstelle Gemeinden des Kantons stellte sich dann 
ein anderer Verfahrensfehler heraus, der sich als gravierender erwies. Wenn an einer 
Gemeindeversammlung über einen Vertrag abgestimmt wird, dürfen die 
Versammlungsteilnehmer nur Ja oder Nein stimmen, Änderungsanträge dürfen nicht gestellt 
werden. Korrekt hätte ein Rückweisungsantrag gestellt werden müssen mit dem Auftrag an 
den Gemeinderat, den Vertrag nachzuverhandeln, bzw. mit einer Klausel zur periodischen 
Überprüfung der Vergütung zu versehen.  
 
Die Abstimmung über die Vorlage zur Übernahme der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde 
Nusshof durch die Gemeinde Wintersingen ist somit nichtig und muss in Nusshof wie auch in 
Wintersingen wiederholt werden. In Nusshof wird im September eine Gemeindeversammlung 
angesetzt, an der noch einmal über den angepassten Vertrag abgestimmt und über den Stand 
der Melioration informiert wird. 
 
Der Gemeinderat entschuldigt sich bei den Stimmberechtigten für die Umstände. 
 
 

Aus dem Wahlbüro 

 
Resultate Abstimmungen und kommunale Wahl vom 18. Juni 2023 
 

Eidgenössische Vorlagen: 
 

1. Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser 
Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser 
Unternehmensgruppen) (BBl 2022 3216); 

  67 Ja   24 Nein 

2. Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und 
die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) (BBl 2022 2403); 

  48 Ja   44 Nein 

3. Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen 
für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) 
(AS 2022 817). 

  45 Ja   43 Nein 

 
 
Kommunale Wahl Wahlbüromitglied für den Rest der Amtsperiode bis zum 30.06.2024 
 
Gewählt wurde Roland Jakober 



 

 
 
 

Aus der Kirchgemeinde 

 
 
 
 
 

 
 
 
  


